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Auftragsbogen für Wasseranalysen im Garagen- und 
Transportgewerbe 
 
Kundenangaben / Betriebsleiter 
 

Firma              
 
Name, Vorname            
 
Strasse     Tel.        
 
PLZ/ Ort     Fax.        
 
Email         Bericht zusenden    Post 
             Fax 
             Email 
Rechnung geht an  Kunden Unterschrift des Einsenders                               
 
 Abweichende Rechnungsadresse   
 
Bitte zusätzliche Kopie an folgende Anschrift 
 

Firma              
 
Name, Vorname            
 
Strasse     Tel.        
 
PLZ/ Ort     Fax.        
 
Email         Bericht zusenden    Post 
             Fax 
             Email 
Angaben zur Probe 
 

Nr. Probenbezeichnung 
Probenahme 

Probenart Analysenwunsch(1) 
Ort Datum 

1      
2      
3      
4      

(1) Die gewünschte Analysenart bestimmen Sie bitte anhand des Analysenangebotes auf der Rückseite oder 
nach der offiziellen Angebotsliste. 
 
 
Bemerkungen 
             
             
              
 



Ihr Auftrag wird nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen des lbu ausgeführt.  
Einsehbar auf www.lbu.ch oder beim Laborsekretariat 033 227 57 31 
 

Analysenangebot für das Garagen- und Transportgewerbe 
 

Die Probenahme beinhaltet folgende Leistungen: Probenahme, Beurteilung der 
Schlammsammler/Absetzbecken mit Stange. Erfolgt die Probenahme durch unser Haus, so ist 
darauf zu achten, dass die Anlage läuft und die Schächte frei zugänglich sind. Ansonsten müssen 
die zusätzlichen Aufwendungen unseres Probenehmers in Rechnung gestellt werden. 
 
Analytik Grenzwert Einheit Preis exkl. MwSt, Fr. 
pH-Wert   6.5 - 9.0 pH 15.-- 
Kohlenwasserstoffe-gesamt (inkl. pH -Wert)  20 mg/l 140.-- 
 

Weiterführende Analytik  
Blei gesamt   0.5 mg/l 35.- 
Cadmium gesamt 0.1 mg/l 35.- 
Chrom gesamt 2.0 mg/l 35.- 
Kupfer gesamt 1.0 mg/l 35.- 
Nickel gesamt 2.0 mg/l 35.- 
Zink gesamt 2.0 mg/l 35.- 
Aufschluss/Filtration 35.- 
 
Weitere Dienstleistungen für das Garagen- und Transportgewerbe 
Übernahme der betrieblichen Eigenkontrolle und Eintrag in das betriebsspezifische Rapportjournal. 
Abwassertypen gemäss Weisungen über die Kontrolle, Wartung und Unterhalt von 
Abwasseranlagen: 
 

Abwasserreinigungsanlage Typ A 55.- 
Abwasserreinigungsanlage Typ B 55.- 
Abwasserreinigungsanlage Typ C (ggf. inkl. A oder B) 95.- 
Abwasserreinigungsanlage Typ D (ggf. inkl. A oder B) 105.- 
Abwasserreinigungsanlage Typ E (ggf. inkl. A oder B) 115.- 
Abwasserreinigungsanlage Typ F 55.- 
Abwasserreinigungsanlage Typ G (ggf. inkl. A oder B und F) 105.- 
Abwasserreinigungsanlage Typ H (ggf. inkl. A oder B und F) 105.- 
Anmerkung: Spezielle Aufwendungen (z.B. Benutzung von Bergbahnen etc.) müssen nach Aufwand in 
Rechnung gestellt werden 
 
Wichtige Hinweise zur Probenahme 
 

1. Probenahmematerial  
Das Labor benötigt zwei Gefässe mit jeweils ca. 300 - 500 ml Abwasser. Der Inhalt eines Gefässes 
wird für die Analytik verwendet, der des anderen als Rückstellmuster (Lagerung 2 Monate im 
Kühlraum). Zur Probenahme können Glasflaschen mit einem fettfreien Stopfen oder mit 
Schraubverschluss oder mit zwischengelegter Folie verwendet werden. Kunststoffgefässe sind für 
die Probenahme ungeeignet! Geeignete Probenahmeflaschen können Sie in unserem 
Laborsekretariat kostenlos anfordern. 
 

2. Probenrücksand an das Labor 
Die Proben sollten nach der Probenahme direkt in das Labor gebracht oder dem Labor per 
Express zugestellt werden. Bitte terminieren Sie Probenahme und Versand so, dass die Proben 
nicht über das Wochenende und/oder Feiertage auf der Post liegen bleiben. 
 

3. Bitte beachten Sie 
Vor dem Besuch durch unseren Mitarbeiter wird der Termin mit Ihnen telefonisch abgesprochen. 
Bei der Preisgestaltung für unseren Probenahmeservice/Übernahme der Kontrolle zum Eintrag in 
das Rapportjournal wird davon ausgegangen, dass die Anlagen für unseren Mitarbeiter frei 
zugänglich sind. Kann die Inspektion durch ein nicht durch uns verursachtes Verschulden nicht 
durchgefühlt werden, oder ergeben sich erhebliche Verzögerungen bei der  
Probenahme/Inspektion, so müssen wir Ihnen diesen Mehraufwand in Rechnung stellen. 


